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RS UVS Niederösterreich 1996/06/10
Senat-SW-95-461

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.06.1996

Rechtssatz

Wenn einem Lenker eines Kraftfahrzeuges eine Kontaktlinse im Auge verrutscht, erfüllt er sicherlich nicht die

Voraussetzungen gemäß §58  StVO und ist somit gezwungen diese sofort wieder herzustellen. Hält er sein Fahrzeug in

einem Halte- und Parkverbot, um diesen Mangel zu beheben, dann ist die objektive strafbare Handlung durch

Notstand entschuldigt.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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